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Verordnung
zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2  

des Baugesetzbuchs für das Gebiet „Kaskelstraße“ im Bezirk Lichtenberg von Berlin
Vom 15. Juni 2017

§ 4 
Ordnungswidrigkeiten

 Wer eine bauliche Anlage innerhalb des Geltungsbereichs der 
Erhaltungsverordnung „Kaskelstraße“ gemäß § 1 dieser Verordnung 
ohne die dafür nach § 2 dieser Verordnung erforderliche Genehmi-
gung rückbaut oder ändert, handelt gemäß § 213 Absatz 1 Nummer 4 
BauGB ordnungswidrig und kann gemäß § 213 Absatz 2 BauGB mit 
einer Geldbuße belegt werden.

§ 5 
Ausnahmen

 § 2 dieser Verordnung ist nicht auf Grundstücke anzuwenden, die 
den in § 26 Nummer 2 BauGB bezeichneten Zwecken dienen und 
nicht auf die in § 26 Nummer 3 bezeichneten Grundstücke. Das Be-
zirksamt Lichtenberg von Berlin unterrichtet die Bedarfsträger die-
ser Grundstücke von dieser Verordnung. Beabsichtigt ein Bedarfs-
träger dieser Grundstücke ein Vorhaben im Sinne von § 2 dieser 
Verordnung, hat er dies dem Bezirksamt anzuzeigen.

§ 6 
Verletzung von Vorschriften

 (1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen 
lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des BauGB 
bezeichnet sind,

2. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,

3. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
AGBauGB enthalten sind, 

innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung 
gegenüber dem Bezirksamt Lichtenberg von Berlin schriftlich gel-
tend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die in 
den Nummern 1 bis 3 genannten Mängel gemäß § 215 Absatz 1 
BauGB und gemäß § 32 Absatz 2 AG BauGB unbeachtlich.

 (2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 7 
Inkrafttreten

 Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 15. Juni 2017

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin

Michael  G r u n s t
Bezirksbürgermeister

W.  N ü n t h e l
Bezirksstadtrat für Schule, Sport, 

Öffentliche Ordnung, Umwelt 
und Verkehr

 Auf Grund von § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetz-
buchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Sep-
tember 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722), in Verbin-
dung mit § 30 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs  
(AGBauGB) in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juni 2015 (GVBl. S. 283) 
sowie § 12 Absatz 2 Nummer 4 Bezirksverwaltungsgesetz (BezVG) 
in der Fassung vom 10. November 2011 (GVBl. S. 692), wird ver-
ordnet :

§ 1 
Geltungsbereich des Erhaltungsgebietes „Kaskelstraße“

 Die Verordnung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohn-
bevölkerung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BauGB gilt für 
das in der anliegenden Karte mit einer Linie eingegrenzte Gebiet 
„Kaskelstraße“ im Bezirk Lichtenberg von Berlin. Die Karte ist Be-
standteil der Verordnung. Die Innenkante der schwarzen Linie bildet 
die Gebietsgrenze und umfasst folgende Flächen: die Hauffstraße in 
voller Breite ab dem Grundstück Nr. 2 bis zur Türrschmidtstraße, die 
östliche Grenze der Grundstücke Türrschmidtstraße 32 A, Archi-
baldweg 12, Nöldnerstraße 32 und Nöldnerstraße 42, die Schlicht-
allee, die südliche Grenze der Grundstücke Nöldnerstraße 42–45, 
die Nöldnerstraße, Karlshorster Straße und Marktstraße in voller 
Breite, die rückwärtigen Grundstücksgrenzen Pfarrstraße 144/120 
und 112/92 sowie die westlichen Grundstücksgrenzen der Grund-
stücke Marktstraße 1/Pfarrstraße 146, Kaskelstraße 4, 5 und Hauff-
straße 2.

§ 2 
Gegenstand der Verordnung für das Erhaltungsgebiet  

„Kaskelstraße“
 Zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung be-

dürfen in dem in § 1 bezeichneten Gebiet der Rückbau, die Ände-
rung oder Nutzungsänderung baulicher Anlagen der Genehmigung. 
Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die Zusammen-
setzung der Wohnbevölkerung aus besonderen städtebaulichen 
Gründen erhalten werden soll. Die Genehmigung ist zu erteilen, 
wenn unter Berücksichtigung des Allgemeinwohls die Erhaltung der 
baulichen Anlage wirtschaftlich nicht mehr zumutbar ist. Sie ist 
ferner zu erteilen, wenn die Änderung der baulichen Anlage der Her-
stellung eines zeitgemäßen Ausstattungszustandes einer durch-
schnittlichen Wohnung unter Berücksichtigung der bauordnungs-
rechtlichen Mindestanforderungen dient. Die Genehmigung ist auch 
zu erteilen, wenn die Änderung einer baulichen Anlage der Anpas-
sung an die baulichen oder anlagentechnischen Mindestanforderun-
gen der Energieeinsparungsverordnung dient.

§ 3 
Zuständigkeit

 Die Durchführung der Verordnung obliegt dem Bezirksamt Lich-
tenberg von Berlin.
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